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W T London 9 Mai Das Reuterſche
Bureau meldet aus Waſhington Die amerikaniſche
Note an Deutſchland hat folgenden Wortlant

Die Note der Kaiſerlichen Regierung vom 4 i
iſt von der Regierung ſorgfältig erwogen worden Sie
iſt namentlich zur Kenntnis genommen worden als An
gabe der Abſichten der Kaiſerlichen Regierung künftig
ihr Aeußerſtes zu tun um die Kriegsope
rationen für die Dauer des Krieges auf
die Bekämpfung der Streitkräfte der
Kriegführenden zu beſchränken und daß
ſle beſchloſſen hat allen ihren Kommandanten zur See
die Beſchränkungen aufzuerlegen die die Regeln
des Völkerrechts anerkennen und worauf die Regierung
der Vereinigten Staaten in all den Monaten beſtanden
hat ſeitdem die Kaiſerliche Regierung am 4 Februar
1915 denjenigen Unterſeebootkrieg angekündigt hat der
bereits glücklicherweiſe anfgegeben iſt Die Regierung
der Vereinigten Staaten hat ſich in ihren geduldigen
Bemühungen die kritiſchen Folgen die aus jener Poli
tik entſtanden ſind und die guten Beziehnngen der beiden
Länder ſo ernſtlich bedrohten zu einem freundſchaft
lichen Ausgleich zu bringen beſtändig durch die Gefühle
der Freundſchaft leiten und zurückhalten laſſen Die
Regierung der Vereinigten Staaten verläßt ſich darauf
daß jene Erklärung hinfort gewiſſenhaft aus
geführt werden wird Die jetzige Aenderung der
Politik der Kaiſerlichen Regierung iſt geeignet die
hanptſächliche Gefahr für die Unterbrechung der guten
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Deutſchlund

Beziehungen zwiſchen den Vereinigten Staaten und
Deutſchland zu beſeitigen

Die Regierung der Vereinigten Staaten hält es für
notwendig zu erklären daß ſie es für ausgemacht hält
daß Deutſchland nicht beabſichtigt annehmen zu laſſen
daß die Aufrechter haltung der neuangekün
digten Politik in irgend einer Weiſe von
dem Verlauf oder dem Ergebnis der diplo
matiſchen Verhandlungen zwiſchen den
Bereinigten Staaten und irgend einer
anderen kriegfährenden Regierung ab
hänge obwohl einige Stellen in der Note der Kaiſer
lichen Regierung vom 4 Mai ſo anusgelegt werden könn
ten Um jedoch ein mögliches Mißverſtändnis zu ver
meiden tut die Regierung der Vereinigten Staaten der
Kaiſerl Regierung zu wiſſen daß ſie ſich keinen Augen
blick auf die Jdee einlaſſen geſchweige ſie erörtern kann
daß die Achtung der Rechte amerikaniſcher
Bürger auf hoher See durch die deutſchen
Marinebehörden irgendwie oder im geringſten Maße
von dem Verhalten einer anderen Regierung abhängig
gemacht werden ſollte denn die Verantwortung mit
Bezug auf die Rechte der Neutralen und der Nicht
kämpfer iſt etwas Jndividuelles und nichts Gemein
ſchaftliches und etwas Abſolutes und nicht etwas Re
latives Notiz des W T Wie wir feſtgeſtellt ha
ven liegt der deutſchen Regierung dieſe Note noch nicht
vor
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